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Baurecht, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Weilerzone, Art. 18 Abs. 1 RPG,
Art. 33 RPV, Art. 16bis BauG. Der Hauptzweck der Weilerzone Y._ besteht
nicht darin, regelméassige Bautatigkeit zuzulassen. Obgleich das kommunale
Recht auch Neubautatigkeiten in der Weilerzone Y._ erlaubt, ist sie deshalb
als Nichtbauzone zu qualifizieren (E. 3). Entgegen der Auffassung der
Vorinstanz liegen nicht so erheblich veranderte rechtliche Verhaltnisse vor,
dass die kommunalen Bestimmungen zur Zulassigkeit von zonenkonformen
Neubauten in der Weilerzone Y._ aus den Jahren 2009/2010 rechtswidrig
geworden sein konnten und deshalb ausnahmsweise akzessorisch zu
uberpriifen waren (E. 4), (Verwaltungsgericht, B 2020/237).

Entscheid vom 14. Juli 2021
Besetzung

Vizeprésident Eugster; Préasident Zurn, Verwaltungsrichterin Reiter, Verwaltungsrichter

Engeler und Zogg; Gerichtsschreiber Bischofberger
Verfahrensbeteiligte

Q._ AG,

Beschwerdefihrerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Fatih Aslantas, LL.M., Forrer Lenherr Bogli &

Partner, Bahnhofstrasse 7, 8570 Weinfelden,

gegen
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Baudepartement des Kantons St. Gallen, Lammlisbrunnenstrasse 54,
9001 St. Gallen,

Vorinstanz,

und

Politische Gemeinde X._,
Beschwerdegegnerin,
Gegenstand

Baubewilligung (Weilerzone)

Das Verwaltungsgericht stellt fest:

A.

Die Q.__ AG ist seit 11. Dezember 2017 Eigentiimerin der untberbauten Parzelle

Nr. 0000__, Grundbuch X.__, in der Kleinsiedlung Y.__ (Nr. 0001__), bei welcher die
Zuweisung zu einer Weilerzone gemass kantonalem Richtplan grundsétzlich méglich ist
(Koordinationsblatt S51, vom damaligen Regierungsrat erlassen am 23. April 2002, vom
Bundesrat genehmigt am 15. Januar 2003, Anpassung von der Regierung erlassen am
26. Méarz 2019, vom Eidgendssischen Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK genehmigt am 4. September 2019). Nach dem Zonenplan der
Politischen Gemeinde X.__ (vom Baudepartement genehmigt am 31. Mai 2010) ist das
Grundstiick Nr. 0000__ iiberwiegend (666 m?) der Weilerzone (WL) und im Ubrigen

(362 m?) der Griinzone Freihaltung innerhalb Bauzone (GFi) zugewiesen. Uberdies liegt
es im Perimeter des Uberbauungsplans Y.__ (vom Baudepartement genehmigt am

31. Mai 2010, nachfolgend: UpG, act. 1, S. 3 Ziff. II/A/1, act. 8/20-27/1/2 und
8/20-27/10 f., www.geoportal.ch, www.are.admin.ch).

B.

Am 30. September 2019 reichte die Q.__ AG ein Gesuch fur den Neubau eines
Doppeleinfamilienhauses auf Parzelle Nr. 0000__ ein. Am 11. November 2019
(zugestellt am 16. Dezember 2019) verweigerte der Gemeinderat X.__ der Q.__ AG die
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Bewilligung. Mit raumplanungsrechtlicher Teilverfigung vom 4. Dezember 2019
verweigerte das Amt fir Raumplanung und Geoinformation (AREG) die Zustimmung
zum Bauvorhaben. Gegen den Bauabschlag rekurrierte die Q.__ AG am

30. Dezember 2019 an das Baudepartement (Verfahrensnummer 20-27). Am

2. Juni 2020 fuhrte das Departement einen Augenschein durch. Mit Beschluss vom

31. August 2020/9. September 2020 (Dispositiv-Ziff. 1) widerrief der Gemeinderat X.__
seinen Entscheid vom 11. November 2019/16. Dezember 2019. Gleichzeitig (Dispositiv-
Ziff. 2) verweigerte er der Q.__ AG die Bewilligung fir den Neubau des
Doppeleinfamilienhauses auf Parzelle Nr. 0000__ unter gleichzeitiger Er6ffnung aller
kantonalen Teilverfigungen, namentlich der Teilverfligung des AREG vom

4. Dezember 2019, als Gesamtentscheid. Daraufhin schrieb das Baudepartement den
Rekurs am 25. September 2020 zufolge Gegenstandslosigkeit ab (act. 8/20-27/5/1, 15,
10 f., act. 8/20-27/5/1-29, act. 8/20-27/10 f., 16, act. 8/20-7519__/1/1,
www.geoportal.ch, www.are.admin.ch). Den gegen den Bauabschlag des
Gemeinderates X.__ vom 31. August 2020/9. September 2020 (Dispositiv-Ziff. 2) von
der Q.__ AG am 23. September 2019 erhobenen Rekurs

(Verfahrensnummer 20-7519__) wies das Baudepartement mit Entscheid vom

19. November 2020 ab, soweit es darauf eintrat (act. 2, act. 8/20-7519__/1).

C.

Gegen den Entscheid des Baudepartements (Vorinstanz) vom 19. November 2020
erhob die Q.__ AG (Beschwerdeflihrerin) durch ihren Rechtsvertreter am

7. Dezember 2020 Beschwerde beim Verwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren, es
sei der angefochtene Entscheid unter Kosten- und Entschadigungsfolge, zuzlglich
Mehrwertsteuer, aufzuheben und ihr die nachgesuchte Baubewilligung zu erteilen

(act. 1). Mit Vernehmlassung vom 8. Januar 2021 schloss die Vorinstanz auf Abweisung
der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei (act. 7). Die Politische Gemeinde X.__
(Beschwerdegegnerin) verzichtete stillschweigend auf eine Vernehmlassung. Am

26. April 2021 reichte die Vorinstanz Unterlagen zur Genehmigung des Teilzonen- und
Uberbauungsplans Y.__ ein (act. 15). Dazu dusserte sich die Beschwerdeflhrerin mit
Eingabe vom 11. Mai 2021 (act. 17).

Auf die Erwagungen des angefochtenen Entscheids und die Ausfiihrungen der

Verfahrensbeteiligten zur Begriindung ihrer Antrdge sowie die Akten wird, soweit
wesentlich, in den Erwagungen eingegangen.
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Dariiber zieht das Verwaltungsgericht in Erwdgung:

1.

Die sachliche Zusténdigkeit des Verwaltungsgerichts ist gegeben (Art. 59 Abs. 1 des
Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege; sGS 951.1, VRP). Der zustandige
Abteilungsprasident hat die Beurteilung der Angelegenheit in Flinferbesetzung
angeordnet (Art. 18 Abs. 3 Satz 2 und lit. b Ingress und Ziff. 4 des Gerichtsgesetzes,
sGS 941.1, GerG, in Verbindung mit Art. 33 Abs. 2 VRP). Die Beschwerdeeingabe vom
7. Dezember 2020 (act. 1) erfolgte rechtzeitig und erfiillt formal und inhaltlich die
gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48

Abs. 1 VRP). Die Beschwerdefihrerin ist zur Erhebung des Rechtsmittels befugt

(Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Auf die Beschwerde ist somit
grundsatzlich einzutreten. Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde (vgl. dazu auch den
vorinstanzlichen Antrag auf Nichteintreten, act. 7, allerdings ohne Begriindung), soweit
die Beschwerdeflhrerin implizit die Aufhebung des erstinstanzlichen Bauabschlags
vom 31. August 2020/9. September 2020 (act. 8/20-7519__/1, Dispositiv-Ziff. 2)
verlangt, indem sie um Erteilung der Baubewilligung ersucht (act. 1, vgl. zum
Devolutiveffekt BGer 1C_118/2020 vom 17. Méarz 2021 E. 1.4 mit Hinweisen, und
VerwGE B 2019/123 vom 28. Mai 2020 E. 1 mit Hinweis).

2.

Der erstinstanzliche Entscheid der Beschwerdegegnerin erging am

31. August 2020/9. September 2020 (act. 8/20-7519__/1, Dispositiv-Ziff. 2). Laut

Art. 173 Abs. 1 des am 1. Oktober 2017 (nGS 2017-049) in Kraft getretenen Planungs-
und Baugesetzes (sGS 731.1, PBG) ist somit das PBG anwendbar, soweit der
kommunale Rahmennutzungsplan entsprechend revidiert worden ist. Ansonsten ist das
bis 30. September 2017 glltig gewesene Gesetz liber die Raumplanung und das
offentliche Baurecht (Baugesetz; nGS 32-47, BauG, in der Fassung vom

1. Januar 2015) heranzuziehen (siehe dazu auch VerwGE B 2019/140 vom

22. April 2020 E. 2 mit Hinweisen und J. Frei, in: Bereuter/derselbe/Ritter [Hrsg.],
Kommentar zum Planungs- und Baugesetz des Kantons St. Gallen, Basel 2020,

N 11 ff. zu Art. 173 PBG sowie N 10 ff. zu Art. 175 PBG). Der Rahmennutzungsplan der
Beschwerdegegnerin wurde vom Baudepartement am 7. April 2009 (Baureglement;
BauR) und am 31. Mai 2010 (Teilzonenplan Y.__) genehmigt. Fir die Beurteilung des
strittigen Bauvorhabens in der Weilerzone ist damit nach wie vor Art. 16°' BauG
massgebend (vgl. dazu Anhang des Kreisschreibens des Baudepartements
"Ubergangsrechtliche Bestimmungen im Planungs- und Baugesetz" vom 8. Méarz 2017).

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 4/15



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

3.

Die Beschwerdefihrerin stellt sich vorab auf den Standpunkt (act. 1, S. 4-10, 13 f.

Ziff. 1I/B/1 und 1V), die im kommunalen Recht umschriebene Weilerzone sei als Bauzone
im Sinne von Art. 15 des Bundesgesetzes Uber die Raumplanung
(Raumplanungsgesetz; SR 700, RPG) zu behandeln.

3.1.

Der Bund legt Grundséatze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und
dient der zweckmassigen und haushélterischen Nutzung des Bodens und der
geordneten Besiedlung des Landes (Art. 75 Abs. 1 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft; SR 101, BV). Nach Art. 14 RPG ordnen
Nutzungspléne die zuldssige Nutzung des Bodens. Sie unterscheiden vorab Bau-

(Art. 15 RPG), Landwirtschafts- (Art. 16 bis 16b RPG) und Schutzzonen (Art. 17 RPG).
Dabei gilt zu beachten, dass Kleinstbauzonen im Allgemeinen unzuldssig sind, wenn
sie gegen das raumplanerische Ziel verstossen, die Siedlungstatigkeit in Bauzonen
zusammenzufassen und die Streubauweise fir nicht freilandgebundene Bauten zu
verhindern (vgl. dazu BGer 1C_361/2020 vom 18. Januar 2021 E. 4.2;

BGer 1C_442/2019 vom 17. Juni 2020, in: BR 2020, S. 267, E. 2.5; je mit Hinweisen,
insbesondere auf BGer 1C_374/2011 vom 14. Marz 2012 E. 3 mit Hinweisen, in:

ZBI 2013, S. 389 ff., und BGer 1C_13/2012 vom 24. Mai 2012 E. 3.1;

BGer 1C_118/2011 vom 15. September 2011 E. 4.3; BGer 1C_153/2007 vom

6. Dezember 2007 E. 3.1; BGer 1A.16/2006 vom 26. Juli 2006 E. 2.1 je mit Hinweisen).
Die Kantone kénnen nach Art. 18 Abs. 1 RPG "weitere Nutzungszonen" vorsehen und
damit die bundesrechtlichen Grundtypen (Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzone)
weiter unterteilen, variieren, kombinieren und ergéanzen. Allerdings durfen sie die in
Art. 15 bis 17 RPG geschaffene Ordnung nicht unterlaufen und missen insbesondere
die flr das Raumplanungsrecht fundamentale Unterscheidung zwischen
Nichtbauzonen und Bauzonen (Trennungsgrundsatz) einhalten. Sie sind daher
entweder der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zuzuordnen. Was
zur Bauzone zu rechnen ist, wird in Art. 15 RPG bundesrechtlich festgelegt: Lasst die
Hauptbestimmung einer Zone regelméssig Bautéatigkeiten zu, welche weder mit
bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden noch von ihrer
Bestimmung her auf einen ganz bestimmten Standort angewiesen sind, so liegt von
Bundesrechts wegen eine Bauzone vor, fir welche die Kriterien des Art. 15 RPG gelten
(vgl. BGE 143 11 588 E. 2.5.1 f.; BGer 1A.115/2003 vom 23. Februar 2004 E. 2.4;

BVR 2011, S. 411 ff., S. 416 f. je mit Hinweisen sowie Aemisegger/Kissling, in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nutzungsplanung,
Zirich 2016, N 10 f. zu Art. 15 RPQG). Kraft Art. 33 der Raumplanungsverordnung
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(SR 700.1, RPV) in der seit 1. September 2000 guiltigen Fassung (AS 2000 2047)
kénnen zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen
besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- oder Erhaltungszonen,
bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan (Art. 8 RPG) dies in der Karte oder
im Text vorsieht (vgl. dazu BGE 119 la 300 E. 3a mit Hinweisen, in Bezug auf den am
2. Oktober 1989 erlassenen, gleichlautenden Art. 23 RPV, AS 1989 1991; BGer 1P.
465/2002; 1P.467/2002 vom 23. Dezember 2002 E. 5.1, in: ZBI 2004, S. 161 ff., und

R. Mugdli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.0., N 24 zu Art. 18 RPG).
Das Bundesgericht hat eine Bundner Erhaltungszone im Jahr 1992, wenn auch nicht
abschliessend, dhnlich einer Kiesabbauzone, die nach Abbau und Rekultivierung des
Landes erneut der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfiigung stehen soll, als eine die
Nichtbauzone Uberlagernde beschrankte Bauzone bezeichnet (vgl. dazu

BGE 118 la 446 E. 2c mit Hinweisen). Gemass der bundesgerichtlichen Einschétzung
im Urteil BGE 145 1l 83 E. 4.2 mit Hinweisen ging es indes schon damals davon aus,
dass es sich bei einer derartigen Erhaltungszone nicht um eine Bauzone im Sinne von
Art. 15 RPG handelt (siehe dazu auch G. Schmid, Projektbezogene Nutzungsplanung
im Gebiet ausserhalb der Bauzonen, Zurich 2001, S. 111, S. Blind, Zonen fur
Kleinsiedlungen ausserhalb des Baugebietes und Kleinbauzonen, in: Raum &Umwelt,
Juli 4/2014, S. 5, BRGE Il Nr. 0071/2019 vom 14. Mai 2019 E. 4.3.4 f., in: BEZ 2019
Nr. 24, und LGVE 2006 Il Nr. 11, anders: BGer 1C_321/2013 vom 21. August 2013 E. 3;
AR GVP 2013 Nr. 3601 E. 3.1 und SOG 2008 Nr. 19).

Art. 33 RPV ist aufgrund der Unbestimmtheit der Norm und der fehlenden Kompetenz
des Bundesrates zum Erlass von Nutzungsvorschriften nicht selbstdéndig anwendbar
und bedarf kantonaler Ausfliihrungsbestimmungen. Die Kantone sind indessen in deren
Ausgestaltung nicht frei. Sie sind an die Zweckbestimmung von Kleinsiedlungszonen
im Sinne von Art. 33 RPV gebunden, d.h. die Zonenbestimmungen haben der Erhaltung
der Kleinsiedlung zu dienen (vgl. Schmid, a.a.O., S. 107 f.). Im abschliessenden
Zonenkatalog des BauG wie auch des PBG (vgl. dazu VerwGE B 2009/97; B 2009/100
vom 24. Februar 2010 E. 2.4.1 mit Hinweis, in: GVP 2010 Nr. 38, bestatigt mit

BGer 1C_185/2010 vom 27. Oktober 2010, sowie Art. 7 Abs. 3 Satz 1 PBG und linder/
von Rappard-Hirt, in: Bereuter/Frei/Ritter [Hrsg.], a.a.0., N 23 f. zu Art. 7 PBG) ist zur
planerischen Erhaltung von Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen im Sinne von
Art. 18 Abs. 1 RPG in Verbindung mit Art. 33 RPV die Weilerzone enthalten: Nach dem
hier noch anwendbaren Art. 16°' BauG (eingefiigt mit dem IIl. Nachtragsgesetz zum
BauG vom 1. Dezember 1996, in Kraft gesetzt per 1. Februar 1997, nGS 32-21) dienen
Weilerzonen der Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen. Sie
sind zulassig, wenn sie im kantonalen Richtplan vorgesehen sind (Abs. 1, vgl. dazu
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auch VerwGE B 2013/263; B 2014/75 vom 28. April 2015 E. 4.1 mit Hinweisen). Die
politische Gemeinde legt die zuldssigen Nutzungen im Baureglement entsprechend
den jeweiligen Bedurfnissen fest (Abs. 2, vgl. dazu auch Koordinationsblatt S51 des
kantonalen Richtplans, S. 4). Laut dem neuen, hier noch nicht anwendbaren (vgl. E. 2
hiervor) Art. 20 Abs. 1 PBG dienen Weilerzonen der Erhaltung bestehender
Kleinsiedlungen ausserhalb des Siedlungsgebietes (vgl. demgegeniiber den Passus
"ausserhalb der Bauzonen" gemass Art. 33 RPV). Sie sind zulassig, wenn sie im
kantonalen Richtplan vorgesehen sind (Abs. 2, gleichlautend wie Art. 16°' Abs. 1

Satz 2 BauG). In der Botschaft zum Ill. Nachtragsgesetz zum Baugesetz vom

11. Oktober 1994 vertrat der damalige Regierungsrat — entgegen dem Wortlaut von
Art. 33 RPV und der hiervor zitierten im Jahr 1992 ergangenen bundesgerichtlichen
Rechtsprechung (allerdings in Bezug auf eine Erhaltungszone) — noch die Auffassung,
die Weilerzone musse als ordentliche Bauzone (Art. 15 RPG) betrachtet werden,
obwohl sie der Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen diene
(vgl. ABI 1994 S. 2247 ff., S. 2251 f. siehe dazu auch H. Hess, Das lll. Nachtragsgesetz
zum st. gallischen Baugesetz: Planungsrecht, Tagung des Schweizerischen Instituts fur
Verwaltungskurse an der Universitat St. Gallen vom 7. April 1997, S. 3). In der
Botschaft zum Planungs- und Baugesetz vom 11. August 2015 Ubernahm die
Regierung die rechtliche Qualifikation des Bundesgerichts, indem sie festhielt, dass
Weilerzonen, welche den Erhalt der Lebensfahigkeit traditioneller Siedlungsstrukturen
ausserhalb der Bauzonen bezweckten, keine dynamischen, auf Wachstum angelegten
Bauzonen im Sinne von Art. 15 RPG seien (S. 39, www.ratsinfo.sg.ch, vgl. dazu auch
W. Ritter, in: Bereuter/Frei/derselbe [Hrsg.], a.a.0., N 8 f. zu Art. 20 PBG).

3.2.

Die Beschwerdegegnerin hat die in der Weilerzone zulassigen Nutzungen in

Art. 3 BauR festgelegt. Darin wird hinsichtlich des Zonenzwecks auf die Vorschriften
der zweigeschossigen Kernzone verwiesen (Abs. 1 Satz 1), bei welcher es sich
klarerweise um eine Bauzone im Sinne von Art. 15 RPG handelt (vgl. dazu

Art. 33 BauR, Art. 15 BauG sowie J. Bereuter, in: derselbe/Frei/Ritter [Hrsg.], a.a.0.,

N 4 und 8 zu Art. 15 PBG). Zudem ergibt sich aus Art. 3 Abs. 1 Satz 2 BauR ("Fir Neu-
und Erweiterungsbauten gilt abweichend von den Regelbauvorschriften der

Kernzone K eine maximal zuldssige Gebdudeldnge von 25 m."), dass Neubauten in der
Weilerzone grundséatzlich zulassig sein sollen (vgl. dazu auch Art. 4 und Art. 5 Abs. 1
Satz 2 der besonderen Vorschriften zum UpG, besV, e contrario, wonach neue Bauten
und Anlagen nur innerhalb des im UpG festgesetzten "Baugebiets" zuldssig sein sollen,
sowie Art. 7 f. besV, wonach, solange die Bachéffnung des Y.__-baches innerhalb des
GrlUnbereichs geméss UpG nicht realisiert worden ist, fir Umbauten, Erweiterungen,
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Ersatzbauten und Neubauten detailliert aufgeflihrte Objektschutzmassnahmen gelten
[Art. 7 besV] und mit dem ersten Baugesuch fir einen Neubau in dem im
Uberbauungsplan bezeichneten Areal ein Gesamtiberbauungskonzept mit
Bachoffnungsprojekt vorzulegen ist [Art. 8 besV]). Im Weiteren ist der Weiler Y.__
teilweise der Griinzone Freihaltung innerhalb Bauzone (GFi) zugewiesen (vgl. dazu auch
Art. 17 BauG sowie BGer 1C_416/2019 vom 2. Februar 2021 E. 4.3 mit Hinweis).
Insoweit sind die kommunalen Vorschriften zur Weilerzone so ausgestaltet, dass die
zulassige Nutzung — entgegen der Vorgaben von Art. 33 RPV und der dazu ergangenen
bundesgerichtlichen Rechtsprechung — derjenigen einer ordentlichen Bauzone im Sinne
von Art. 15 RPG entspricht. Nach Art. 3 Abs. 2 BauR steht im Vordergrund der
Weilerzone allerdings — dhnlich den Ausnahmeregelungen fur Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzonen von Art. 24 bis 24e RPG in Verbindung mit Art. 39 bis

43a RPV - die Erhaltung der bestehenden Bausubstanz und eine geringfigige
Entwicklung sowie die Méglichkeit zur Umnutzung nicht mehr landwirtschaftlich
genutzter Gebaude. Gemass dem klaren Wortlaut von Art. 3 Abs. 2 BauR kann daher
der Hauptzweck der Zone trotz dem Verweis auf die Kernzone in Art. 3

Abs. 1 Satz 1 BauR nicht darin bestehen, eine regelméssige Bautatigkeit zuzulassen.
Es ist keine generelle Bautatigkeit, sondern nur eine standortspezifische Erhaltung und
Entwicklung erlaubt. Hinzu kommt, dass die Weilerzone Y.__, welche zwar
unbestrittenermassen voll erschlossen ist (vgl. zur Erschliessungspflicht der Gemeinde
innerhalb der Bauzonen Art. 19 Abs. 2 Satz 1 RPG und Art. 32 Abs. 1 RPV in
Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 PBG sowie Art. 18 Abs. 1 Ingress und lit. a der
Verfassung des Kantons St. Gallen; SR 131.225, sGS 111.1, KV), aber rund 550 m
resp. 1'500 m von den ordentlichen Bauzonen resp. von der Hauptsiedlung (vgl. dazu
BGE 119 la 300 E. 3a mit Hinweisen) in A.__ bzw. B.__ entfernt liegt (Luftlinie), im
Sudteil aus lediglich zwei Scheunen (Assek.-Nrn. 0003__, 0004__, Parzellen

Nrn. 0005 f.__) und zwei Wohnhausern (Assek.-Nrn. 0006__, 0007__, Parzellen

Nrn. 0008 f.__) sowie im Nordteil aus zwei Einfamilienhdusern (Assek.-Nrn. 0009__,
0010__, Parzellen Nrn. 0011__, 0012__), einem Doppeleinfamilienhaus (Assek.-

Nrn. 0013 f.__, Parzellen Nrn. 0014__, 0015_), einem Wohn- und Gewerbehaus
(Assek.-Nr. 0016__, Parzelle Nr. 0017__) und einer Scheune besteht (Assek.-

Nr. 0018__, Parzelle Nr. 0019__, act. 8/20-27/10 f., www.geoportal.ch). Demnach
handelt es sich dabei offenkundig um eine Kleinst- oder Kleinsiedlung, deren
Zuweisung zu den ordentlichen Bauzonen in Widerspruch zum gewichtigen Grundsatz
der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet (vgl. dazu BGE 145 Il 83 E. 4.1 und

BGE 141 1l 245 E. 2.1 je mit Hinweisen) stehen wirde. Daran andert nichts, dass sich
die Weilerzone Y.__ richtplanmassig innerhalb des Siedlungsgebietes befindet
(www.geoportal.ch), ist doch das Siedlungsgebiet geméss kantonalem Richtplan von
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der Bauzone im Sinne von Art. 15 RPG zu unterscheiden (vgl. dazu Aemisegger/
Kissling, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], a.a.0., N 14 und 26 zu

Art. 15 RPG). Unter diesen Umstéanden ist die Weilerzone Y.__ nicht als ordentliche
Bauzone im Sinne von Art. 15 RPG, sondern als Zone flr Kleinsiedlungen nach Art. 18
Abs. 1 RPG in Verbindung mit Art. 33 RPV und damit als Nichtbauzone zu qualifizieren,
auch wenn das kommunale Recht, allerdings nur in beschréanktem Umfang,
(Neu-)Bautatigkeiten zulasst.

Nach dem Gesagten hat sich die Rechtslage in Bezug auf die Zuordnung der
Weilerzone zu den Nichtbauzonen seit dem Erwerb des Grundstiicks Nr. 0000 __ durch
die Beschwerdefuhrerin im Dezember 2017 nicht gedndert, zumal der Kanton und die
Gemeinden, wie bereits ausgeflihrt, an die Zweckbestimmung von Kleinsiedlungszonen
im Sinne von Art. 33 RPV gebunden sind. Diesbezlglich liegt trotz anderslautender
Auffassung der Beschwerdefiihrerin keine Anderung der in dieser Frage
massgebenden bundesgerichtlichen Praxis vor (vgl. dazu E. 3.1 hiervor). Hingegen
anderte das Baudepartement bzw. das AREG zwischenzeitlich die kantonale Praxis in
verfahrensrechtlicher Hinsicht (vgl. zur Zulassigkeit einer Praxisanderung Wiederkehr/
Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band |, Bern 2012, N 1660 ff.): Bis
ins Jahr 2018 durften Baubewilligungen fir zonenkonforme Vorhaben in der Weilerzone
ohne Zustimmung des AREG von der Gemeinde nach Art. 22 RPG bewilligt werden.
Seit dem 3. Mai 2018 bedurfen auch zonenkonforme Bauvorhaben in der Weilerzone
neu — wie alle Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen — der Zustimmung des AREG im
Sinne von Art. 25 Abs. 2 RPG und Art. 112 PBG in Verbindung mit Art. 9 der
Verordnung zum Planungs- und Baugesetz (sGS 731.11, PBV, vgl. dazu Kreisschreiben
des Baudepartements Weilerzonen im Kanton St. Gallen — [Bestéatigung der]
Praxisanderung [im] Baubewilligungsverfahren vom 3. Mai 2018 und 4. April 2019,
www.sg.ch, BGE 145 Il 83 E. 4.4, R. Muggli, in: Aemisegger/Moor/Ruch/

Tschannen [Hrsg.], a.a.0., N 26 zu Art. 18 RPG mit Hinweis auf BGE 118 la 446 E. 2c,
und Botschaft, S. 39, siehe auch E. 5 des angefochtenen Entscheids, act. 2, S. 11 f.,
und zu den Folgen einer fehlenden Zustimmung BGer 1C_265/2012 vom 25. Méarz 2013
E. 3 mit Hinweisen). Die Beschwerdeflihrerin erwéhnt diesen Umstand nur beildufig
(act. 1, S. 14 Ziff. 1I/B/IV), ohne sich substantiiert gegen diese Praxisédnderung in
verfahrensrechtlicher Hinsicht zur Wehr zu setzen, weshalb es damit sein Bewenden
hat.
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4,

Die Beschwerdeflhrerin bringt weiter vor (act. 1, S. 8-11, 13 f. Ziff. II/B/Il und V), die
Vorinstanz habe Art. 3 BauR zu Unrecht vorfrageweise Uberprift, soweit diese
Bestimmung Neubauten zulasse.

4.1.

Nutzungspléne werden prozessual wie Verfigungen behandelt. Sie mussen bei ihrem
Erlass angefochten werden, ansonsten sie grundsétzlich bestandskraftig werden und
im Baubewilligungsverfahren nicht mehr vorfrageweise Uberprift werden kénnen.
Ausnahmsweise ist die vorfrageweise Uberpriifung eines Nutzungsplans zuléssig, so
wenn sich der Betroffene bei Planerlass noch nicht tber die ihm auferlegten
Beschrankungen Rechenschaft geben konnte, er im damaligen Zeitpunkt keine
Méglichkeit hatte, seine Interessen zu verteidigen, oder wenn sich die tatsdchlichen
Verhaltnisse oder die gesetzlichen Voraussetzungen seit Planerlass so erheblich
geandert haben, dass die Planung rechtswidrig geworden sein kénnte, und das
Interesse an ihrer Uberpriifung bzw. Anpassung die entgegenstehenden Interessen der
Rechtssicherheit und der Planbesténdigkeit (vgl. Art. 21 Abs. 2 RPG) Uberwiegt. Ob
gewichtige Griinde der Planbestéandigkeit und des Vertrauensschutzes (Art. 9 BV) einer
akzessorischen Uberpriifung entgegenstehen, beurteilt sich, wie bei der
Plananpassung aufgrund verénderter Verhaltnisse nach Art. 21 Abs. 2 RPG, im
Rahmen einer Interessenabwagung. Dabei ist auf der einen Seite die Notwendigkeit
einer gewissen Stabilitdt nutzungsplanerischer Festlegungen zu beachten, auf der
anderen Seite das Interesse, die Pléane an eingetretene Verdnderungen anzupassen. Zu
bertcksichtigen sind insbesondere die bisherige Geltungsdauer des Nutzungsplans,
das Ausmass seiner Realisierung und Konkretisierung, das Gewicht des
Anderungsgrunds, der Umfang der beabsichtigten Plananderung und das 6ffentliche
Interesse daran (vgl. dazu das von der Beschwerdeflhrerin angerufene Urteil

BGer 1C_25/2019 vom 5. Mérz 2020 E. 6.1, in: BR 2020, S. 270 und 285, sowie
VerwGE B 2019/204 vom 17. Oktober 2020 E. 6.1 je mit Hinweisen, siehe zur
Abgrenzung von der konkreten Normenkontrolle nach Art. 81 KV und Art. 49 Abs. 1 BV
auch VerwGE B 2013/49 vom 8. Juli 2014 E. 4.2-4.2.3 mit Hinweisen, in: GVP 2014

Nr. 10). Nutzungsplane sind auf einen bestimmten Zeithorizont ausgerichtet (15 Jahre
fir Bauzonen gemass Art. 15 Abs. 1 RPG) und nach Ablauf dieser Frist grundsatzlich
einer Uberpriifung zu unterziehen — sogar bei unveranderten Verhaltnissen. Je naher
eine Planungsrevision dieser Frist kommt, desto weniger gewichtig ist das Vertrauen
auf die Bestandigkeit des Plans (vgl. BGE 145 Il 83 E. 5.4 mit Hinweis).
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4.2,

Vorweg ist festzuhalten, dass die vom Baudepartement am 31. Mai 2010 genehmigte
Zuweisung der Kleinsiedlung Y.__ zur Weilerzone — anders als im Fall BGE 145 11 83 -
von keiner Seite beanstandet wird (vgl. dazu auch die tatsachlichen Feststellungen
anlasslich des Rekursaugenscheins vom 2. Juni 2020, act. 8/20-27-10 f.). Wie bereits
unter Erwdgung 2.2 hiervor ausgefihrt, schliesst das geltende kommunale Recht

(Art. 3 BauR, besV) sodann die Bewilligung von zonenkonformen Neubauten in der
Weilerzone nicht aus. Das BauR wurde am 7. April 2009 und die besV am 31. Mai 2010
vom Baudepartement genehmigt. Der Bauabschlag der Beschwerdegegnerin datiert
vom 31. August 2020/9. September 2020 (act. 8/20-7519__/1/1, Dispositiv-Ziff. 2). Da
demnach die Regeldauer fiir die Uberarbeitung der fraglichen kommunalen
Nutzungsvorschriften von 15 Jahren im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Entscheids erst
zu rund zwei Dritteln verstrichen war und nach wie vor nicht abgelaufen ist, ist das
offentliche und private Interesse an der Besténdigkeit der geltenden Vorschriften —im
Gegensatz zur Vorinstanz (E. 4.6 des angefochtenen Entscheids, act. 2, S. 10f.) — als
hoch einzustufen. Die Vorinstanz bejahte in Erwagung 4.6 des angefochtenen
Entscheids das Vorliegen von erheblich gednderten rechtlichen Verhéltnissen, welche
eine Uberpriifung der am 31. Mai 2010 genehmigten kommunalen Nutzungsplane
rechtfertigten. Seit dem 31. Mai 2010 hat sich die Rechtslage wie folgt veréndert:

Erstens ist am 1. Mai 2014 die RPG-Revision vom 15. Juni 2012 in Kraft getreten

(AS 2014 899). Wie die Beschwerdefiihrerin diesbezlglich allerdings zutreffend
einwendet, hat das Bundesgericht im Urteil BGer 1C_25/2019 vom 5. Méarz 2020 E. 6.2
mit Hinweis auf BGE 144 1l 41 E. 5.2 (in: Pra 2018 Nr. 129) festgehalten, dass das
Inkrafttreten der RPG-Novelle vom 15. Juni 2012 am 1. Mai 2014 fir sich alleine keine
erhebliche Veranderung der rechtlichen Verhaltnisse im erwahnten Sinne darstellt.

Zweitens trat am 1. Oktober 2017 (nGS 2017-049) das PBG in Kraft. Art. 20 PBG ist im
vorliegenden Verfahren Gbergangsrechtlich noch nicht anwendbar (vgl. E. 2 hiervor).
Wie bereits unter Erwagung 3.1 hiervor festgehalten, wurde in der Botschaft (S. 39)
sodann zwar ausdrlcklich festgehalten, dass Weilerzonen im Sinne von Art. 20 PBG
keine Bauzonen im Sinne von Art. 15 RPG seien. Allerdings wird darin ausgeftihrt, dass
die Bewilligung von zonenkonformen Ersatzneubauten und ausnahmsweise von
zonenkonformen Neubauten zur Schliessung von Baullcken in der Weilerzone nicht
ausgeschlossen sei. Deswegen lasst sich daraus ebenfalls nicht auf eine erhebliche
Veréanderung der rechtlichen Verhéltnisse schliessen.

Drittens genehmigte das UVEK am 4. September 2019 die Anpassung 18 des
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behdrdenverbindlichen (Art. 9 Abs. 1 RPG) kantonalen Richtplans (von der Regierung
erlassen am 26. Marz 2019). Im Koordinationsblatt S51 wird neu (vgl. demgegeniber
die Fassung vom Januar 2003, wonach ausnahmsweise auch Neubauten zur
Schliessung von Baullicken zulassig waren) festgehalten, dass in der Weilerzone zwar
Erweiterungs- und Umbauten oder Nutzungsanderungen zugelassen wurden, die
weiter gingen als jene, die allgemein im Rahmen von Art. 24 bis 24d RPG zulassig
seien, sofern der konkrete Schutzzweck des Weilers dies erfordere. Neubauten seien
aber nicht zulassig. Entsprechend durften auch keine Flachen fur Neubauten
ausgeschieden werden (S. 1, vgl. dazu auch Prifbericht des Bundesamtes fiir
Raumentwicklung ARE vom 27. August 2019, S. 3 f., www.are.admin.ch). Weiter
werden die politischen Gemeinden im Koordinationsblatt S51 angewiesen, bei den
bestehenden Weilerzonen die Abgrenzung und die dazugehdrigen Bestimmungen im
Baureglement zu Uberprifen und diese bei Bedarf anzupassen. Neu ist dabei ein
explizites Verbot von Neubauten zu statuieren (S. 4). In diesem Zusammenhang ist
jedoch zunachst zu berlicksichtigen, dass sich einem Bauvorhaben nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung allein gestitzt auf einen kommunalen oder
kantonalen Richtplan kein Uberwiegendes Interesse entgegenhalten lasst (vgl. dazu
BGer 1C_397/2015 vom 9. August 2016 E. 3.4 mit Hinweis auf BGer 1A.154/2002 vom
22. Januar 2003 E. 4.1, in ZBI 2004, S. 107 ff., und P. Tschannen, in: Aemisegger/
Moor/Ruch/derselbe [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Richt- und Sachplanung,
Interessenabwéagung, Zirich 2019, N 34 zur Art. 9 RPG). Uberdies wird die Frage, ob
ein zonenkonformer Neubau in der Weilerzone nach Art. 16°S BauG bewilligungsfahig
ist, welcher der Erhaltung des bestehenden Weilers dient, zu keiner Ausdehnung des
Uberbauten Gebiets fuhrt und nicht ohnehin die Voraussetzungen fir eine Ausnahme
ausserhalb der Bauzonen erfUllt, in der Literatur nach wie vor bejaht (vgl. dazu

W. Ritter, in: Bereuter/Frei/derselbe [Hrsg.], a.a.0., N 8 zu Art. 20 PBG, und Blind,
a.a.0., S. 4). Das Bundesgericht hat sich zu dieser Frage bisher nicht gedussert.
Vielmehr fusste das von der Vorinstanz in diesem Zusammenhang ebenfalls angerufene
Urteil BGE 145 Il 83 auf dem diesbezuglich klaren Wortlaut von Art. 44 Abs. 2 des
Baugesetzes der ehemaligen Politischen Gemeinde Langwies vom 13. April 1999
(www.gemeindearosa.ch), welche Neubauten in der Erhaltungszone fir unzulassig
erklart (vgl. dazu auch Art. 31 Abs. 1 Satz 4 des Raumplanungsgesetzes fur den
Kanton Graublinden; BR 801.100, KRG, sowie das Urteil BGE 118 la 446, in welchem
ebenfalls die Blindner Ausfihrungsgesetzgebung zu Art. 33 RPV zugrunde lag, siehe
dazu auch BGer 1C_172/2020; 1C_173/2020 je vom 24. Méarz 2021 je E. 4.1 mit
Hinweis). Ahnlich einer Schutzzone (Art. 17 RPG) bestand der Zweck der
Erhaltungszone geméss Art. 44 Abs. 1 des Baugesetzes der ehemaligen Politischen
Gemeinde Langwies darin, landschaftlich und kulturgeschichtlich wertvolle Baugruppen
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zu bezeichnen, deren Erhaltung im &ffentlichen Interesse liegt (vgl. dazu auch Art. 31
Abs. 1 Satz 1 bis 3 KRG). Damit weicht der Zonenzweck der vom Bundesgericht
beurteilten Erhaltungszone von demjenigen der offener formulierten Weilerzone nach
Art. 16°' BauG - "Weilerzonen dienen der Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen
ausserhalb der Bauzonen" (Abs. 1 Satz 1) — ab. Vor diesem Hintergrund liegen nicht so
erheblich veranderte rechtliche Verhaltnisse seit der Genehmigung von Art. 3 BauR
sowie der besV am 31. Mai 2010 vor, dass diese in Bezug auf die Zulassigkeit von
zonenkonformen Neubauten rechtswidrig geworden sein kénnten und deshalb
ausnahmsweise akzessorisch zu Uberprtfen wéaren. Die von der Vorinstanz geltend
gemachten veranderten rechtlichen Verhaltnisse vermdgen das 6ffentliche und private
Interesse an der Besténdigkeit der geltenden Nutzungsordnung daher von vornherein
nicht zu Gberwiegen. Somit hatten das AREG und die Beschwerdegegnerin das strittige
Baugesuch aufgrund der geltenden Nutzungspléane und der zugehérigen
Bauvorschriften beurteilen missen (vgl. dazu Teilverfigung des AREG vom

4. Dezember 2019, S. 6 E. 4b, wonach es sich beim Bauvorhaben um eine neue
Wohnbaute handle, welche in einer eine Nichtbauzone Uberlagernden beschrankten
Bauzone unabhéngig der Frage der gebotenen Einordnung in den Weiler Y.__ und der
Einhaltung der tbrigen Regelbauvorschriften nicht zulassig sei, Beilage zu

act. 8/20-7519__/1). Dies umso mehr, als die Beschwerdegegnerin bisher davon
absah, fiir die Uberarbeitung der bestehenden Weilerzonen und damit auch von

Art. 3 BauR sowie den besV eine Planungszone (Art. 42 Abs. 1 PBG) zu erlassen. Im
Ubrigen wird von keiner Seite behauptet und ist auch nicht ersichtlich, dass die
kommunalen Ausfiihrungsvorschriften zur Weilerzone geradezu nichtig wéren (vgl. dazu
BGer 1C_25/2019 vom 5. Méarz 2020 E. 6.3). Die Beschwerde ist demzufolge
gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache an die
Beschwerdegegnerin und das AREG zu neuer Entscheidung zurlickzuweisen. Bei
diesem Ergebnis kann dahingestellt werden, ob die Vorinstanz geméss der
Beschwerdeflhrerin (act. 5, S. 11-14 Ziff. 1I/B/Ill und 1V) das Gleichbehandlungsgebot
sowie den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt hat resp. sie ihr zu Unrecht die
Berufung auf eine Gleichbehandlung im Unrecht versagt hat. Aus
verfahrens6konomischen Griinden ist indessen zu bemerken, dass der Einwand der
Vorinstanz in Erwagung 6.3 des angefochtenen Entscheids (act. 2, S. 13) nicht géanzlich
von der Hand zu weisen ist, wonach die Schliessung einer Baullicke, die Erhaltung des
bestehenden Weilers Y.__ (Art. 3 Abs. 2 BauR) und die Einhaltung der qualifizierten
asthetikvorschriften gemass Art. 3 Abs. 3 BauR durch den geplanten Neubau
zweifelhaft ist.

5.
Bei diesem Verfahrensausgang gehen die amtlichen Kosten des Rekurs-
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(Nr. 20-7519__) und Beschwerdeverfahrens zulasten des Staates (Baudepartement
bzw. AREG, vgl. Art. 95 Abs. 1 VRP und VerwGE B 2017/76 vom 16. August 2018 E. 5
mit Hinweisen). Eine Entscheidgebuhr fir das Beschwerdeverfahren von CHF 3'500 ist
angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung; sGS 941.12, GKV). Die von
der Vorinstanz festgelegte und von keiner Seite beanstandete Gebuhr von CHF 3'500
fur den Rekursentscheid (act. 2) liegt innerhalb des vorinstanzlichen
Ermessensspielraums (vgl. Art. 4 der Verordnung Uber die Bearbeitung von
Rekursverfahren vor den Departementen; sGS 951.11; Ziff. 20.13.01 des
Gebuhrentarifs fur die Kantons- und Gemeindeverwaltung, sGS 821.5). Auf die
Erhebung ist zu verzichten (Art. 95 Abs. 3 VRP). Der Beschwerdeflihrerin sind die
geleisteten Kostenvorschisse von CHF 4'000 (Beschwerdeverfahren) und CHF 1'800
(Rekursverfahren) zurtickzuerstatten.

Entsprechend der Verlegung der amtlichen Kosten hat der Staat (Baudepartement
resp. AREG) die Beschwerdeflhrerin fir das Rekurs- und Beschwerdeverfahren
antragsgemass ausseramtlich zu entschadigen (Art. 98 Abs. 1 VRP in Verbindung mit
Art. 98”8 VRP). Der Rechtsvertreter der Beschwerdefiihrerin hat im
Beschwerdeverfahren eine Honorarnote tiber CHF 3'237.50 zuzlglich effektive
Barauslagen von CHF 60.20 und Mehrwertsteuer, insgesamt tiber CHF 3'551.62,
eingereicht (act. 12). Der geltend gemachte anwaltliche Aufwand bewegt sich im
Rahmen dessen, was in der Regel der obsiegenden Partei in vergleichbaren
Beschwerdeverfahren ermessensweise und pauschal als Entschadigung der
ausseramtlichen Kosten zugesprochen wird. FUr das Rekursverfahren wird die
Entschadigung ermessensweise pauschal auf insgesamt CHF 3'000 zuzuglich CHF 120
Barauslagen (vier Prozent von CHF 3'000) und Mehrwertsteuer — die
Beschwerdeflhrerin ist nicht mehrwertsteuerpflichtig (www.uid.admin.ch) — festgelegt
(Art. 30 Ingress und lit. b Ziff. 1 sowie Art. 31 Abs. 1 und 2 AnwG; Art. 6, Art. 19, Art. 22
Abs. 1 Ingress und lit. a und b, Art. 28, Art. 28, Art. 29 der Honorarordnung, sGS
963.5, HonO).

Demnach erkennt das Verwaltungsgericht auf dem Zirkulationsweg zu Recht:

1.

Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf eingetreten wird, der angefochtene
Entscheid aufgehoben und die Sache im Sinne der Erwagungen zu neuer Entscheidung
an die Beschwerdegegnerin und das AREG zurlickgewiesen.

2.
Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Hohe von CHF 3'500 und des
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Rekursverfahrens in gleicher Hohe werden dem Staat (Baudepartement bzw. AREG)
auferlegt; auf die Erhebung wird verzichtet. Der Beschwerdefiihrerin wird der im
Beschwerdeverfahren geleistete Kostenvorschuss von CHF 4'000 zurlickerstattet. Die
Vorinstanz wird angewiesen, der Beschwerdeflihrerin den im Rekursverfahren
geleisteten Kostenvorschuss in der Héhe von CHF 1'800 zurtickzuerstatten.

3.

Der Staat (Baudepartement resp. AREG) entschadigt die Beschwerdefiihrerin fir das
Beschwerdeverfahren mit CHF 3'551.50 und fiir das Rekursverfahren mit CHF 3'120
(inklusive Barauslagen) zuziiglich Mehrwertsteuer.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 15/15



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Verwaltungsgericht, 14.07.2021
	Baurecht, Bauen ausserhalb der Bauzonen, Weilerzone, Art. 18 Abs. 1 RPG, Art. 33 RPV, Art. 16bis BauG. Der Hauptzweck der Weilerzone Y._ besteht nicht darin, regelmässige Bautätigkeit zuzulassen. Obgleich das kommunale Recht auch Neubautätigkeiten in der Weilerzone Y._ erlaubt, ist sie deshalb als Nichtbauzone zu qualifizieren (E. 3). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz liegen nicht so erheblich veränderte rechtliche Verhältnisse vor, dass die kommunalen Bestimmungen zur Zulässigkeit von zonenkonformen Neubauten in der Weilerzone Y._ aus den Jahren 2009/2010 rechtswidrig geworden sein könnten und deshalb ausnahmsweise akzessorisch zu überprüfen wären (E. 4), (Verwaltungsgericht, B 2020/237).
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